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Wer besucht eine
Stütz- und Förderklasse?

Die Stütz- und Förderklasse besuchen Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf in den Bereichen

psychische Auffälligkeiten und extreme

Verhaltensstörungen
gravierende Störungen im sozialen und

emotionalen Entwicklungsbereich
aggressiv und destruktiv ausagierende
Verhaltensweisen

depressiv gehemmtes Verhalten

und/oder Angstproblematik
ausgeprägte Aufmerksamkeits- und

Konzentrationsstörungen
psychosomatische Störungen
manifeste oder beginnende Schulverweigerung
und Schulabsentismus
traumatisierende Familien- und

sonstige Belastungssituationen

„Die Stütz- und Förderklas-
se ist für unseren Landkreis
eine wichtige Bildungsein-
richtung, gemäß unseres
Grundsatzes: Kein Talent
darf verloren gehen. Wir
freuen uns über diese Mög-
lichkeit, die wir Kindern in

der SFK bieten können!"
Landrat Bernhard Kern
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Landkreis Berchtesgadener Land

Ein Projekt der Bildungsregion Berchtesgadener Land
in Kooperation mit

dem Sonderpädagogischen Förderzentrum St. Zeno,
dem Staatlichen Schulamt Berchtesgadener Land,
dem Amt für Kinder, Jugend und Familien
im Landratsamt Berchtesgadener Land sowie
Startklar Soziale Arbeit Oberbayern gGmbH



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufnahme in die
Stütz- und Förderklasse
Die Aufnahme in die SFK erfolgt bei Kindern

die aufgrund ihrer gravierenden Verhaltens-

auffälligkeiten das reguläre Schulangebot
sowohl der Förder- als auch der Regelschule
momentan nicht wahrnehmen können und
deren emotionale und soziale sowie schulische

Entwicklung dadurch akut gefährdet ist;
die alle vorschulischen, schulinternen und

jugendamtsinternen Möglichkeiten der Hilfe und

Unterstützung ausgeschöpft haben.

Grenzen der Aufnahme
in die Stütz- und Förderklasse
Kinder können nicht in die SFK aufgenommen
werden,

wenn eine starke bzw. ausgeprägte Selbst- und

Fremdgefährdung vorliegt.
wenn Schülerinnen und Schüler bereits das
Ende der Grundschulzeit erreicht haben.
wenn Eltern / Erziehungsberechtigte der
Schülerinnen und Schüler die geforderte Zu-
sammenarbeit mit dem Team der Stütz- und

Förderklasse verweigern.

Wie lange bleiben die Schülerinnen und
Schüler in der Stütz- und Förderklasse?
Eine verantwortbare und baldige Reintegration in

eine allgemeine Schule oder ein Förderzentrum
innerhalb von zwei Jahren ist vorgesehen (flexible
Ein- und Ausschulung).

Wie groß ist die Stütz- und Förderklasse
und wo ist sie untergebracht?

Es werden maximal 6 Kinder der ersten bis vierten
Grundschulklassen aufgenommen.
Die Schülerinnen und Schüler sind im Sonder-

pädagogischen Förderzentrum St. Zeno in Bad
Reichenhall untergebracht (Neubau).

Welche pädagogischen und schulischen
Ziele hat die Stütz- und Förderklasse?

Der Unterricht orientiert sich am Regelschullehr-
plan und erfolgt als Unterricht nach individuellem

Wochenplan jahrgangsübergreifend.
Die SFK soll Lern- und Entwicklungsprozesse im

emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich der
Kinder anregen, fördern und stabilisieren.
Familien der Kinder in ihrer Erziehungstätigkeit und

Erziehungsfähigkeit werden unterstützt und

gefördert sowie Unterstützungsperspektiven im

sozialen Umfeld eröffnet.
Es gilt der Grundsatz, dass jede integrierte Form
der Beschulung Vorrang hat.

Wer betreut die Kinder in der
Stütz- und Förderklasse?

Die Kinder werden ganztägig von einem

ganzheitlich arbeitendem Team beschult und

betreut (wechselnde Teams Vor-/Nachmittag).

Beschulung und Betreuung durch

ein/e Sonderschullehrer/in als

Klassenlehrkraft

ein/e Grundschullehrer/in bzw.

Heilpädagogen
zwei Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen
ein/e Psychologe/in eines Psychologischen
Fachdienstes

Es sind ganztägig stets mindestens zwei
Fachkräfte in der Klasse.
Die Schul- und Betreuungszeiten sind

Montag mit Donnerstag ganztags bis ca. 16 Uhr,

Freitag verkürzt bis ca. 13:00 Uhr.
Die Teilnahme am Mittagessen ist möglich
(Selbstzahler).


